


Begründung: 

Zu 1. 
Die von Ihnen beantragten Informationen sind nicht Aktenbestandteil der Polizei Berlin ge-

mäß S 3 Absatz 1 IFG. 

Eine gemeinsame Präventionsarbeit noch anderweitige Zusammenarbeit zwischen der Po-

lizei Berlin und dem Verein "Liebe wen Du willst e.V." bestand zu keinem Zeitpunkt. 

Aufgrund des veröffentlichten Videos durch den Verein ,Liebe wen Du willst e. V." und der 

damit im Zusammenhang erfolgten negativen Berichterstattung in Presse und sozialen Me-

dien, wurde der Verein zeitnah aufgefordert, die Wort-Bild-Marke der Polizei Berlin und auch 

den Hinweis auf eine Zusammenarbeit mit der Polizei Berlin von der Homepage und den 

sozialen Medien zu entfernen. Dies ist umgehend seitens des Vereins erfolgt.

Zu den aktuellen Vorwürfen gegen den Verein ,Liebe wen Du willst e.V." sind den Ansprech-

personen für LSBTI der Polizei Berlin, keine Daten bekannt, die über die frei im Intermet

zuganglichen Informationen hinausgehen. 

Zu 2. 
Gemaß $8 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes über Gebühren und Beiträge in Verbindung mit 
S5 der Verwaltungsgebührenordnung Berlin (VGebO) sowie der Anlage zur VGebO (Ge- 
bührenverzeichnis) Anmerkung zur Tarifstelle 1004 wird bei der Ablehnung der Aktenein- 
sicht oder Auskunft keine Gebühr gem. § 6 Absatz 1 VGebO erhoben.

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid ist der Widerspruch zulässig. Er ist innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe dieses Bescheides schriftlich oder zur Niederschrift bei der Polizei Berlin, Jus- 
tiziariat, Keibelstralse 36, 10178 Berlin, zu erheben. Es wird darauf hingewiesen, dass bei 

schriftlicher Einlegung des Widerspruchs die Widerspruchsfrist nur dann gewahrt ist, wenn 
der Widerspruch innerhalb der Frist eingegangen ist. 

Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag
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